
Fitzenberger, Bernd; Franz, Wolfgang

Working Paper

Der Flächentarifvertrag: Eine kritische Würdigung aus
ökonomischer Sicht

ZEW Discussion Papers, No. 99-57

Provided in Cooperation with:
ZEW - Leibniz Centre for European Economic Research

Suggested Citation: Fitzenberger, Bernd; Franz, Wolfgang (1999) : Der Flächentarifvertrag: Eine
kritische Würdigung aus ökonomischer Sicht, ZEW Discussion Papers, No. 99-57, Zentrum für
Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/24339

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://hdl.handle.net/10419/24339
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


Der Fl�achentarifvertrag:

Eine kritische W�urdigung aus �okonomischer Sicht1

Bernd Fitzenberger2 und Wolfgang Franz3

Oktober 1999

1Wir danken Bernd R�uthers, Claus Schnabel und den �ubrigen Teilnehmern des Seminars Otto-

beuren f�ur wertvolle Kommentare. Alle Unzul�anglichkeiten dieses Beitrags liegen allein in unserer

Verantwortung.
2Universit�at Mannheim, Lehrstuhl f�ur Volkswirtschaftslehre, 68131 Mannheim, email:

Bernd.Fitzenberger@vwl.uni-mannheim.de.
3Zentrum f�ur Europ�aische Wirtschaftsforschung (ZEW), Postfach 103443, 68034 Mannheim,

und Universit�at Mannheim, email: Franz@zew.mannheim.de.



Das Wichtigste in K�urze:

Thema dieses Beitrags ist zum einen eine kritische W�urdigung des Fl�achentarif-

vertrages (FTV) im Hinblick auf seine Regelungsdichte und zum anderen die theo-

retische Analyse eines Elements des Flexibilisierungspotentials des FTV, n�amlich

der �O�nungsklausel, unter Ber�ucksichtigung der Insider{Outsider{Problematik. Im

Ergebnis kommt dieser Beitrag zu dem Schlu�, da� der FTV nicht �uberholt, wohl

aber dringend und ummfassend �uberholungsbed�urftig ist. Wichtig erscheint eine dif-

ferenzierende Betrachtung, denn nicht alle diskutierten Flexibilisierungsma�nahmen

f�uhren notwendigerweise zu Besch�aftigungsgewinnen.

Die Regelungsdichte des FTV kommt unter anderem zum Tragen, wenn bisher ta-

rifgebundene Unternehmen beispielsweise auf Grund einer �uberzogenen Lohnpolitik

den FTV verlassen wollen. Sie m�ussen zun�achst erhebliche Nachwirkungsfristen des

FTV beachten, k�onnen aber h�au�g selbst als nicht (mehr) tarifgebundene Unterneh-

men keine Lohnabschl�usse mit ihrem Betriebsrat t�atigen. Die Regelungsdichte wird

zudem durch die Arbeitsgerichtsbarkeit verst�arkt, beispielsweise durch das in die-

sem Beitrag kritisierte Urteil des Bundesarbeitsgerichts, welches unter bestimmten

Voraussetzungen eine Verbandsklage als zul�assig erkl�art. Ein gr�undlich reformier-

ter FTV, der einer erforderlichen Flexibilit�at auf der betrieblichen Ebene Rechnung

tr�agt, weist eine Reihe von Vorteilen auf. Denn Lohnverhandlungen ausschlie�lich

auf der betrieblichen Ebene f�uhren dort zu teilweise beachtlichen Transaktionsko-

sten, zwingen die Unternehmensleitung zur O�enlegung der B�ucher (gegen�uber dem

Betriebsrat) und verst�arken unter Umst�anden ein Insider{Outsider{Verhalten.

Der Beitrag unternimmt im weiteren eine theoretische Analyse der Besch�afti-

gungswirkungen des FTV und eines Haustarifvertrages (HTV) als m�ogliche Alter-

native. Das vorgeschlagene Modell integriert Insider{Outsider{Verhalten und die

M�oglichkeit einer Tarif�o�nungsklausel. Das Modell zeigt, da� aus theoretischer Sicht

keine einddeutige Rangordnung zwischen HTV und FTV hinsichtlich ihrer Besch�afti-

gungswirkungen besteht. Auch f�uhrt eine Tarif�o�nungsklausel nicht notwendigerwei-

se zu h�oherer Besch�aftigung, da die Gewerkschaften f�ur die Situationen mit g�unsti-

gen G�uternachfrageschocks einen vergleichsweise hohen Lohn anstreben. Angesichts

der theoretisch unklaren Ergebnisse pl�adiert die Arbeit f�ur eine Reform des FTV

anstelle eines drastischen Systemwechsels hin zu HTV.



Abstract:

This paper examines critically the system of industry{level wage bargaining in Ger-

many. More speci�cally, it shows that the importance of industry{level wage bar-

gaining declines in Germany and that one major reason for this development is the

highly restrictive institutional framework. However, fully decentralized wage bargai-

ning at the �rm level also exhibits some disadvantages. We compare the employment

e�ects of industry{level and �rm{level wage bargaining in a theoretical model inte-

grating insider{outsider aspects and an exit clause in the wage contract. The exit

clause e�ectively allows workers and �rms to renegotiate the wage level in the case

of a negative goods demand shock. The model yields ambiguous results with respect

to the employment consequences of di�erent wage bargaining regimes. As a conse-

quence, we argue that industry{level wage bargaining should not be abandoned but

be made more exible instead.

Schl�usselw�orter: Zentralisierungsgrad der Lohnverhandlungen, Tarifvertrag, Tarif�o�-

nungsklausel, Insider{Outsider{Problematik

JEL Klassi�kation: J51, J31



1 Einleitung

Der Fl�achentarifvertrag (FTV) hat einen schweren Stand. Im Rahmen einer impo-

santen Verbalprogrammatik f�ur dezentrale Lohn�ndungsverfahren wird er nicht nur

von seinen Gegnern als eines der schwerwiegenden Hindernisse zu mehr Besch�afti-

gung an den Pranger gestellt, sondern auch die Tarifvertragsparteien als Bef�urwor-

ter sui generis laufen durch ihr lohnpolitisches Handeln Gefahr, sich selbst und den

FTV �uber�ussig zu machen. Schlie�lich hat die Arbeitsgerichtsbarkeit, vor allem

das Bundesarbeitsgericht (BAG) auf Grund zumindest aus �okonomischer Sicht pro-

blematischer Urteile wenig zur Flexibilisierung des FTV beigetragen, eher ist vom

Gegenteil auszugehen.

Dieser Beitrag stimmt nicht in den allgemeinen Abgesang zum FTV ein, wie er in

der Wissenschaft und Publizistik nahezu t�aglich zu lesen ist, sondern wirbt f�ur eine

di�erenziertere Sichtweise, indem einerseits die vorherrschende Regelungsdichte als

zu rigide gebrandmarkt wird, andererseits aber Flexibilisierungspotentiale aufgezeigt

werden, welche zwar den FTV alter Pr�agung abl�osen, gleichwohl einige seiner positi-

ven Aspekte in ein zeitgem�a�eres Konzept des Lohnbildungsprozesses einbringen. Es

ist dann eher eine Frage der Semantik, ob trotzdem noch von Fl�achentarifvertr�agen

gesprochen werden kann, vielleicht dient ein neuer Name der Konsensbildung, dazu

mehr in der Schlu�bemerkung.

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut. Zun�achst werden die Grundz�uge der rechtli-

chen Ausgestaltung des FTV dargestellt, seine Regelungsdichte beleuchtet und kriti-

siert und die Folgen f�ur die lohnpolitische Realit�at aufgezeigt. Anschlie�end thema-

tisieren wir m�ogliche Flexibilisierungspotentiale unterhalb der Option einer v�olligen

Abscha�ung des FTV. Der darau�olgende Abschnitt widmet sich einer theoretischen

Analyse der Besch�aftigungswirkungen unterschiedlicher Lohnverhandlungssysteme

im Lichte eines Modells, das die Frage nach dem optimalen Zentralisierungsgrad

der Lohnverhandlungen mit der vieldiskutierten Insider{Outsider{Problematik ver-

kn�upft.

2 Der rechtliche und faktische Geltungsbereich

des Fl�achentarifvertrages

Die folgenden Ausf�uhrungen widmen sich einer kurzen Darstellung des rechtlichen

Rahmens des FTV, allerdings nur insoweit es f�ur die W�urdigung der �okonomischen

Aspekte unerl�a�lich erscheint. Weder wird Vollst�andigkeit angestrebt, noch auch nur

ansatzweise den vielf�altig ver�astelten Argumentationslinien der arbeitsrechtlichen

Literatur Rechnung getragen.4

Allgemein regelt ein Tarifvertrag gem�a� x1 Tarifvertragsgesetz (TVG) die Rechte

4Vgl. dazu stellvertretend Brox und R�uthers (1995), Rieble (1996) und Wiedemann (1999). Eine
�Ubersicht aus der Sicht der Arbeitsmarkt�okonomik bietet Franz (1999), Kapitel 7.
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und Pichten der Tarifvertragsparteien und enth�alt bestimmte Rechtsnormen �uber

Arbeitsverh�altnisse sowie betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen. Ta-

rifvertragsparteien sind gem�a� x2 Abs. 1 TVG Gewerkschaften, einzelne Arbeitgeber

sowie Vereinigungen von Arbeitgebern. Ein FTV ist ein Vertrag zwischen einer Ge-

werkschaft und einem Arbeitgeberverband, imGegensatz etwa zu einem Firmentarif-

vertrag, bei dem ein einzelnes Unternehmen und eine Gewerkschaft Vertragspartner

sind. Voraussetzung f�ur einen wirksamen Tarifvertrag ist unter anderem die Ta-

ri��ahigkeit der Parteien, da� also beispielsweise die Vereinigungen freiwillig gebildet

und sowohl von der Gegenseite wie auch parteipolitisch, kirchlich und vom Staat un-

abh�angig sind. Eine freiwillige Unterst�utzung seitens einer bestimmten Partei (und

vice versa) ist o�enkundig rechtlich nicht zu beanstanden. Neben der Unterschei-

dung zwischen Verbandstarifen (\Fl�achentarifvertrag")5 und Firmentarifvertr�agen

(h�au�g auch: \Haustarifvertr�agen"�HTV) bietet sich der Inhalt der Regelungen des

Tarifvertrages als weiteres Di�erenzierungsmerkmal an. Im Zusammenhang mit der

vorliegenden Studie sind die \Entgelttarifvertr�age" von besonderer Bedeutung, in

denen haupts�achlich die Entlohnung geregelt wird. \Manteltarifvertr�age" enthalten

alle �ubrigen Arbeitsbedingungen (beispielsweise Urlaub, Arbeitszeit) und besitzen

in der Regel eine wesentlich l�angere Laufzeit, etwa im Umfang von f�unf Jahren.

Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, �uberwiegen unter den im Jahre 1998 in West- und

Ostdeutschland abgeschlossenen Tarifvertr�agen leicht die Verbandstarifvertr�age im

Vergleich zu Firmenvertr�agen. Au�erdem kommt beim Fl�achentarif den Entgeltta-

rifvertr�agen eine besonders hohe Bedeutung zu.

Die Vielzahl der Tarifvertr�age { Ende des Jahres 1998 belief sich die Anzahl der

insgesamt g�ultigen Tarifvertr�age auf knapp 50 Tausend { sagt noch nichts dar�uber

aus, wieviele Arbeitnehmer rechtlich oder faktisch bez�uglich ihrer Entlohnung von

Fl�achentarifvertr�agen erfa�t sind. Um mit der rechtlichen Regelung zu beginnen,

sind bei der Frage der \Tarifgebundenheit" vor allem des Unternehmens zumindest

die folgenden Rechtsnormen zu beachten:

(i) Tarifgebunden sind die Mitglieder der Tarifvertragsparteien und der Arbeit-

geber, der selbst Partei des Tarifvertrages ist (x3 Abs. 1 TVG). Konkret hei�t

dies, da� Unternehmen, die Mitglieder eines tari��ahigen Arbeitgeberverbandes

sind, bei der Entlohnung ihrer der tarifschlie�enden Gewerkschaft angeh�oren-

den Besch�aftigten an den Tarifvertrag gebunden sind, also beispielsweise min-

destens den Tariohn zahlen m�ussen.6 Umgekehrt formuliert: Selbst ein ta-

rifgebundenes Unternehmen kann einen Besch�aftigten, der nicht Mitglied der

5Streng genommen ist ein \Fl�achentarifvertrag" ein Verbandstarifvertrag, der f�ur eine Regi-

on oder f�ur ein Bundesland oder mehrere Bundesl�ander gilt. In einigen Industriezweigen (z.B.

Bau, Bekleidung, Druck, �O�entlicher Dienst) werden Bundestarife abgeschlossen, in anderen (z.B.

Metall- und Elektroindustrie) sind Regionaltarife �ublich. Die Bezeichnung \Fl�achentarifvertrag" ist

umgangssprachlich und hat neben dem Begri� des Verbandstarifvertrages keine juristische Bedeu-

tung. Vgl. dazu Wiedemann (1999), S. 336. Im vorliegenden Text werden beide Begri�e synonym

verwendet.
6Das Adjektiv \tarifschlie�end" hebt hervor, da� es sich um die Gewerkschaft handeln mu�, mit

der der Arbeitgeberverband einen Tarifvertrag abschlie�t. Die Mitgliedschaft eines Arbeitnehmers

in einer anderen Gewerkschaft ist in diesem Fall unerheblich. Der Hinweis auf einen \tari��ahigen"
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Tabelle 1: Systematik der im Jahre 1998 neu abgeschlossenen Tarifvertr�age (Anzahl

der Tarifvertr�age)

Entgelt- Mantel- TV mit �Anderungs- Summe

tarif- tarif- Mantel- u. Parallel-

vertr�age vertr�age bestim- tarif-

mungen vertr�age

Fl�achentarifvertr�age

Westdeutschland 1174 160 604 1296 3234

Ostdeutschland 169 27 175 355 726

Deutschland 1343 187 779 1651 3960

Firmentarifvertr�age

Westdeutschland 1076 521 1000 524 3121

Ostdeutschland 212 139 176 95 622

Deutschland 1288 660 1176 619 3743

Insgesamt 2631 847 1955 2270 7703

Quelle: Bundesministerium f�ur Arbeit und Sozialordnung (Referat II-

Ia3), Tarifvertragliche Regelungen in ausgew�ahlten Wirtschaftszweigen,

Bonn 1999, S. 20.

tarifschlie�enden Gewerkschaft ist, unterhalb des Tarifentgeltes entlohnen.7

Allerdings ist davon auszugehen, da� der betre�ende Besch�aftigte { gegebe-

nenfalls unmittelbar nach seiner Einstellung { ugs in die Gewerkschaft ein-

tritt, so da� Unternehmen von dieser rechtlichen M�oglichkeit wenig Gebrauch

machen.

(ii) Der Tarifvertrag regelt die untere Grenze der Entlohnung. Auch das tarif-

gebundene Unternehmen ist frei, ein h�oheres Entgelt als den Tariohn zu

gew�ahren (\G�unstigkeitsprinzip" gem�a� x4 Abs. 3 TVG).

(iii) Unternehmen, die aus dem Arbeitgeberverband austreten, m�ussen die Nach-

wirkung des Tarifvertrages beachten. Gem�a� x3 Abs. 3 TVG bleibt die Tarif-

gebundenheit solange bestehen, bis der Tarifvertrag endet. Zwar gelten danach

seine Rechtsnormen weiter, bis sie durch eine andere Abmachung ersetzt wer-

den (x4 Abs. 5 TVG), jedoch verliert der Tarifvertrag dann seine zwingende

Wirkung, so da� arbeitsvertragliche Regelungen zuungunsten des Arbeitneh-

mers nunmehr zul�assig sind.8 Die Rechtsnormen des Tarifvertrages gehen aller-

dings bei einer Rechtsnachfolge des Betriebs auf den Erwerber �uber, das hei�t,

Arbeitgeberverband soll andeuten, da� neuerdings eine Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband

ohne Tarifbindung m�oglich ist, der lediglich Beratungs- und Servicefunktionen anbietet.
7Diese Aussage bezieht sich nicht auf Rechtsnormen �uber betriebliche und betriebsverfassungs-

rechtliche Fragen; diese gelten f�ur alle Betriebe, deren Arbeitgeber tarifgebunden ist (x3 Abs. 2

TVG).
8Vgl. Brox und R�uthers (1995), S. 189, Rn 280.
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auch f�ur den nicht tarifgebundenen Unternehmer gelten die Vorschriften des

FTV des erworbenen Betriebs bis zum Ablauf der Nachwirkung.9

(iv) Unternehmen, die nicht dem Arbeitgeberverband angeh�oren, k�onnen

grunds�atzlich die L�ohne mit ihren Arbeitnehmern frei vereinbaren, m�ussen

indes folgende Einschr�ankungen beachten. Gem�a� x77 Abs. 3 Betriebsverfas-

sungsgesetz (BetrVG) darf selbst ein nicht tarifgebundener Arbeitgeber mit

seinem Betriebsrat dann keinen Entgeltvertrag abschlie�en, wenn dies durch

Tarifvertrag geregelt ist oder \�ublicherweise" geregelt wird (\Tarif�ublich-

keitssperre"), es sei denn, der Tarifvertrag l�a�t den Abschlu� erg�anzender

Betriebsvereinbarungen ausdr�ucklich zu. Das betre�ende, tarifungebundene

Unternehmen kann indes mit jedem einzelnen Arbeitnehmer eine individuell

gestaltete Entlohnung (unterhalb des Tariohnes) vereinbaren und bez�uglich

des Verfahrens als solchem mit dem Betriebsrat eine �Ubereinkunft erzielen.

Eine solche \Regelungsabrede" hat aber keine normsetzende Wirkung, weil sie

Arbeitsverh�altnisse nicht unmittelbar gestalten darf. Was die untere Grenze

der Entlohnung anbelangt, so ist { wenn vermutlich auch eher theoretisch

{ erstens x138 B�urgerliches Gesetzbuch (BGB) (\Lohnwucherparagraph")

zu beachten, wonach ein Rechtsgesch�aft gegen die guten Sitten verst�o�t,

wenn unter Ausbeutung einer Zwangslage Leistungen vereinbart werden, die

in \au��alligem" Mi�verh�altnis zur Gegenleistung stehen, und zweitens das

\Gesetz �uber die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen" aus dem Jahre

1952, welches in x4 bestimmten Fachaussch�ussen die Festlegung der \untersten

Grenze der Entgelte und sonstigen Arbeitsbedingungen" als Aufgabe zuweist.

(v) Selbst nicht tarifgebundene Unternehmen m�ussen mindestens den Tariflohn

zahlen, sofern dieser f�ur allgemeinverbindlich erkl�art wurde. Eine der Voraus-

setzungen f�ur eine Allgemeinverbindlicherkl�arung ist ein \�o�entliches" Inter-

esse oder gar ein \sozialer Notstand" (x5 Abs. 1 TVG). Die Allgemeinverbind-

licherkl�arung wird in der Regel vom Bundesminister f�ur Arbeit und Sozialord-

nung vorgenommen. Mit Ausnahme des Baugewerbes (seit 1.1.1999) bedarf er

daf�ur der Zustimmung des \Tarifausschusses", der sich parit�atisch aus je drei

Vertretern der Arbeitgeber und Gewerkschaften zusammensetzt, wobei jeweils

mit absoluter Stimmenmehrheit entschieden werden mu�, das hei�t, er kann

die Allgemeinverbindlicherkl�arung nicht gegen den geschlossenen Widerstand

der Arbeitgeber im Tarifausschu� verk�unden.10

Im Hinblick auf den faktischen Geltungsbereich des FTV zeigt Tabelle 2 den

Umfang der Tarifbindung f�ur Betriebe und Besch�aftigte. Die Daten entstammen der

Studie von Kohaut und Schnabel (1999) und basieren auf Aussagen der Gesch�aftslei-

tungen von �uber 9 Tausend westdeutschen und ostdeutschen Betrieben aller Wirt-

9Rechtsgrundlage ist x613a BGB, vgl. dazu ausf�uhrlich Wiedemann (1999), S. 910�.
10F�ur das Baugewerbe kann er gem�a� x1 Abs. 3a des neu formulierten Arbeitnehmer-

entsendegesetzes seit dem 1.1.1999 auf Antrag mindestens einer der tarifschlie�enden Verb�ande

durch Rechtsverordnung eine Allgemeinverbindlicherkl�arung bez�uglich eines Mindestentgelts und

verschiedener tarifvertraglicher Urlaubsregelungen abgeben.
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schaftszweige, die dann mit Hilfe des IAB-Betriebspanels f�ur rund 1,64 Millionen

Betriebe in Westdeutschland und 400 Tausend Betriebe in Ostdeutschland und da-

mit f�ur insgesamt �uber 27 Millionen sozialversicherungspichtig Besch�aftigten hoch-

gerechnet wurden. Diese Studie stellt die aktuellste und umfassendste Erhebung zu

diesem Thema dar und zeigt, da� in Westdeutschland rund die H�alfte aller Betrie-

be und etwa zwei Drittel aller Besch�aftigten der Tarifbindung unterliegen, w�ahrend

die entsprechenden Anteile f�ur Ostdeutschland wesentlich geringer ausfallen. Spiegel-

bildlich dazu galten in Ostdeutschland in h�oherem Umfang Firmentarifvertr�age oder

keine Tarifvertr�age. Neben der in Tabelle 2 ausgewiesenen sektoralen Streuung der

Tarifbindung l�a�t sich ferner eine positive Korrelation des Anteils tarifgebundener

Betriebe mit der Betriebsgr�o�e (gemessen als Anzahl der Besch�aftigten) feststellen:

Betriebe mit mehr als 500 Besch�aftigten unterliegen in West- und Ostdeutschland

zu rund 80 vH der Tarifbindung, w�ahrend sich die Zi�ern f�ur Betriebe mit 5 bis 9

Besch�aftigten auf etwa die H�alfte bzw. ein Viertel in West- bzw. Ostdeutschland be-

laufen.11 Schlie�lich kommen Kohaut und Schnabel zu dem Ergebnis, da� der FTV

in den neunziger Jahren an Bedeutung verloren hat, in Westdeutschland sank der

Anteil tarifgebundener Betriebe zwischen 1995 und 1998 um knapp 6 Prozentpunkte,

in Ostdeutschland um fast 2 Prozentpunkte.12

So informativ die vorgetragenen Befunde auch zweifellos sind, so bed�urfen sie

einiger Erg�anzungen. Weder entlohnen Betriebe, die einem FTV unterliegen, un-

bedingt nach Tarif, noch weichen die Entgelte der Unternehmen, die sich als nicht

tarifgebunden einstufen, notwendigerweise vom Tariohn des FTV ab. So zeigt zum

einen eine Umfrage des Deutschen Instituts f�ur Wirtschaftsforschung (DIW) von An-

fang 1998, da� in Ostdeutschland 13 vH der befragten Unternehmen, die Mitglied

in einem Arbeitgeberverband sind, L�ohne unterhalb des Tariohns zahlen, wovon

7 vH der Besch�aftigten in den Mitgliedsunternehmen betro�en sind. Diese Anteile

steigen auf 20 bzw. 14 vH, wenn das Unternehmen an einen Austritt aus dem Arbeit-

geberverband denkt.13 Mit anderen Worten: \Neben einer Verbandsucht m�ussen

Besch�aftigte und Unternehmensleitungen o�enbar zu den Mitteln eines Vertrags-

bruchs greifen, um das wirtschaftliche �Uberleben des Betriebes und die Arbeitspl�atze

zu sichern. Das kann nicht der Sinn von Tarifvertr�agen sein" (Sachverst�andigenrat

(1995), Tz. 360). Allerdings gilt diese Aussage nur, wenn Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer in dem Unternehmen tarifgebunden sind (vgl. vorhergehenden Absatz (i)).

Zum anderen wird in zahlreichen Arbeitsvertr�agen tariich nicht gebundener Unter-

nehmen auf tarifvertragliche Regelungen (explizit) Bezug genommen.

11Quelle: Kohaut und Schnabel (1999), Tabelle 3.
12Ebenda Tabelle 4.
13Deutsches Institut f�ur Wirtschaftsforschung et al. (1999), S. 64.
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Tabelle 2: Tarifbindung der Betriebe und Besch�aftigten in West- und Ostdeutschland

1998 nach ausgew�ahlten Sektorena)

Branche Fl�achentarif- Firmentarif- kein

vertrag vertrag Tarifvertrag

WD OD WD OD WD OD

Grundsto�verarbeitung 51,0 24,4 2,4 6,8 46,6 68,8
75,2 48,8 8,8 9,4 16,8 41,8

Investitionsg�uter 30,3 27,8 3,3 8,8 36,5 63,4
74,0 40,0 5,9 10,8 20,2 49,2

Verbrauchsg�uter 60,4 32,2 8,8 6,9 30,8 61,0
75,9 38,2 7,2 15,3 16,9 46,5

Baugewerbe 70,6 39,5 3,2 9,7 26,1 50,8
83,0 50,3 3,5 11,8 13,5 37,9

Handel 48,5 19,0 3,5 6,2 48,1 74,8
64,6 40,7 7,1 8,8 28,2 50,5

Kredit/Versicherungen 62,2 66,0 5,0 2,2 32,8 31,8
85,5 90,0 6,1 4,5 8,4 5,5

Gebietsk�orperschaften/ 76,4 90,9 15,8 7,7 7,8 1,4
Sozialversicherung 88,7 90,0 8,1 8,7 3,2 1,2

Insgesamtb) 47,7 25,8 4,8 7,6 47,5 66,6
67,8 50,5 8,0 12,7 24,2 36,8

a) 1. Zeile: Anteil der jeweils betro�enen Betriebe in v. H.

2. Zeile: Anteil der jeweils betro�enen Besch�aftigten in v. H.

WD = Westdeutschland, OD = Ostdeutschland

b) einschlie�lich nicht ausgewiesener Sektoren

Quelle: S. Kohaut und C. Schnabel (1999)

3 Flexibilisierungserfordernisse beim Fl�achen-

tarifvertrag

Die vorangegangenen Ausf�uhrungen haben die sehr hohe Regelungsdichte des FTV

aufgezeigt. Nicht nur kann es f�ur tarifgebundene Unternehmen schwierig und zeit-

raubend sein, sich der Rechtsnormen des FTV zu entziehen, sondern auch tarif-

ungebundene Unternehmen sehen sich bei der Lohnbildung vielf�altigen rechtlichen

Schranken gegen�uber, beispielsweise { wie erw�ahnt { auf Grund von x77 Abs. 3

BetrVG (Tarif�ublichkeitssperre) oder x613a BGB (Nachwirkung bei �Ubernahme).

Diese Restriktionen m�ogen in Zeiten der Vollbesch�aftigung auf dem deutschen Ar-

beitsmarkt und dann m�oglicher Lohnerh�ohungen nicht als besonders gravierend an-

gesehen worden sein. Sie entfalten indessen einen Sperrklinkene�ekt in Situationen,

in denen eine moderate und besch�aftigungsfreundliche Lohnpolitik ihren Beitrag zur

Scha�ung neuer Arbeitspl�atze leisten mu�, sei dies durch allgemeine Lohnzur�uck-

haltung, sei dies durch eine weitere Spreizung der Lohnstruktur. Daran hat es in
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Westdeutschland h�au�g gemangelt, w�ahrend in Ostdeutschland eine v�ollig �uberzo-

gene Lohnpolitik ein ger�uttelt Ma� an Schuld f�ur die dortige Misere auf dem Ar-

beitsmarkt tr�agt. Falsche oder verz�ogerte Preisreaktionen haben Mengenreaktionen

zur Folge, sprich Arbeitslosigkeit.

Die Problemlage beim FTV hat so gesehen zwei Ursachen, n�amlich die hohe

Regelungsdichte und eine der Besch�aftigungslage unangemessene Lohnpolitik. H�atte

die Lohnpolitik den insgesamt betrachtet moderaten Kurs der Jahre 1996 bis 1998

fr�uher begonnen und nach 1998 fortgef�uhrt und eine deutlichere Di�erenzierung

insbesondere der quali�katorischen Lohnstruktur vorgenommen, w�are die Kritik am

FTV vermutlich weniger massiv.

Erschwerend kommt hinzu, da� die Arbeitsgerichtsbarkeit wenig dazu beigetra-

gen hat, einerseits die Regelungsdichte des FTV zu lockern, andererseits einer mo-

deraten Lohnpolitik Vorschub zu leisten.14 Eher ist das Gegenteil zu konstatieren,

indem das Bundesarbeitsgericht (BAG) die Durchschlagskraft des FTV ohne R�uck-

sicht auf etwaige �okonomische Zw�ange versch�arft und obendrein die Militanz einiger

Gewerkschaften potentiell gest�arkt hat. Als erster Beleg kann zun�achst die Ent-

scheidung des BAG vom 20. April 1999 angef�uhrt werden, nach der nun auch die

Gewerkschaften { und nicht nur, wie vorher, der betro�ene Arbeitnehmer { gegen

einzelvertragliche tarifwidrige Regelabsprachen zwischen Unternehmensleitung und

Betriebsrat klagen k�onnen, und dies sogar r�uckwirkend, sofern das Unternehmen der

Tarifbindung unterliegt. Wenn sich mithin Betriebsrat und Unternehmensleitung auf

vom FTV abweichende Regelungen verst�andigen, beispielsweise um Arbeitspl�atze zu

sichern, so gehen sie damit zuk�unftig ein erh�ohtes Risiko in Form einer m�oglichen

Klage der Gewerkschaften ein. Sicherlich: Es sollte eigentlich selbstverst�andlich sein,

da� Vertr�age, auch Tarifvertr�age, einzuhalten sind. Aber: Vertr�age, auch Tarifver-

tr�age, deren Befolgung die wirtschaftliche Existenz des Unternehmens bedrohen,

sind { zumindest nach unserer Au�assung { wegen Wegfalls der Gesch�aftsgrundla-

ge rechtsunwirksam; zu pr�ufen w�are, ob sie nicht sogar sittenwidrig sind. Au�erdem

st�unde die Einlegung von Rechtsmitteln gegen solche Vertragsbr�uche den betro�enen

Arbeitnehmern zu, nicht aber den Gewerkschaften, denn sie erleiden keinen Scha-

den. Diese Gesichtspunkte h�atte das BAG bei seiner Entscheidung st�arker gewichten

m�ussen. Das mitunter vorgetragene Gegenargument, auf Grund eines Informations-

vorsprungs sei dem Unternehmen bei betrieblichen Absprachen eine T�auschung der

Arbeitnehmer m�oglich, halten wir insgesamt betrachtet f�ur nicht �uberzeugend. Ab-

gesehen davon, da� sich der Betriebsrat sehr genau �uber die wirtschaftliche Situation

des Unternehmens informieren wird, bedeutete eine solche Vorgehensweise ex post

einen erheblichen Vertrauens{ und Reputationsverlust der Firma, die das Unterneh-

men { von \end game"-Situationen vielleicht abgesehen { kaum in Kauf nehmen

will. Als aus �okonomischer Sicht h�ochst problematisch erscheint die folgende Mei-

nung des BAG in der Begr�undung des Beschlusses vom 20.4.1999: \Eine Besch�afti-

14Da� es trotz einer moderaten Lohnpolitik in den genannten Jahren nicht zu einer Besch�afti-

gungsausweitung gekommen ist, liegt unter anderem daran, da� die Nettoreall�ohne zwar absolut

gesunken, die realen Arbeitskosten indessen sehr gestiegen sind. Vgl. dazu Sachverst�andigenrat

(1998), S. 239, Tz. 424.
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gungsgarantie ist nicht geeignet, Verschlechterungen beim Arbeitsentgelt oder bei

der Arbeitszeit zu rechtfertigen." Dies sei \methodisch unm�oglich", es w�urden ge-

wisserma�en \�Apfel mit Birnen" verglichen. Dieser vom BAG bem�uhte Sachgrup-

penvergleich widerspricht nicht nur einfachen �okonomischen �Uberlegungen �uber den

Zusammenhang zwischen Lohnh�ohe und Besch�aftigung und �uber die Rolle von Op-

portunit�atskosten, sondern stellt dar�uber hinaus eine unn�otige Einschr�ankung der

Wahlfreiheit der Arbeitnehmer dar. Wenn das BAG meint, solche Abw�agungspro-

bleme mit �Apfeln und Birnen vergleichen und damit diskreditieren zu m�ussen, dann

darf es sich nicht wundern, wenn seine diesbez�uglichen Aussagen eher in die N�ahe

der Kategorie \Fallobst" ger�uckt werden.

Wenn auch nicht die Voraussetzungen, wohl aber den Boden f�ur eine poten-

tiell h�ohere Militanz der Gewerkschaften hat das BAG dadurch gescha�en, indem

es in mehreren Grundsatzentscheidungen die Kampfparit�at zwischen den Tarifver-

tragsparteien eindeutig zugunsten der Gewerkschaften dadurch beeintr�achtigt hat,

da� beispielsweise \Warnstreiks" f�ur zul�assig erkl�art wurden { womit das \Ultima

ratio-Prinzip" durchbrochen wird, nach dem Arbeitsk�ampfe nur als letztes Mittel

eingesetzt werden d�urfen { und \Wellenstreiks" ebenfalls als rechtm�a�ig erachtete,

bei denen gezielt besonders st�oranf�allige Unternehmen kurzfristig und unvorher-

sehbar lahmgelegt werden und gegen die es keine wirksame Abwehrma�nahme der

Arbeitgeberseite gibt.15 Gleichzeitig hat das BAG auch noch die Aussperrung als

einziges Abwehrkampfmittel durch die Quotenregelung in ihrer Wirksamkeit stark

eingeschr�ankt, wenn nicht sogar entwertet.

Die rigide Regelungsdichte des FTV, eine aus �okonomischer Sicht problematische

Rechtssprechung sowie De�zite bei der Lohnpolitik haben verst�andlicherweise eine

Reihe von Autoren zu der Forderung veranla�t, den FTV ganz aufzugeben und al-

lein auf die rein betriebliche Lohn�ndung zu setzen, wie beispielsweise Berthold und

Fehn (1996) sowie Siebert (1998). Neben anderen Argumenten k�onnen sich die Ver-

fechter einer dezentralen Lohnbildung auf die bekannte Hypothese von Calmfors und

Dri�ll (1988) berufen, nach der zwischen dem Zentralisierungsgrad der Lohn�ndung

und der Reallohnh�ohe ein umgekehrt U{f�ormiger Zusammenhang bestehe, weil zwei

gegenl�au�ge E�ekte zu konstatieren seien. Auf der einen Seite w�urde auf der betrieb-

lichen Ebene die Konkurrenzsituation �uberm�a�ige Lohnabschl�usse verhindern; dieser

Druck auf die Lohnentwicklung schwinde mit zunehmendem Zentralisierungsgrad.

Andererseits k�onnten auf der betrieblichen Ebene die Wirkungen �uberh�ohter Lohn-

zuw�achse auf das allgemeine Preisniveau und damit auf den Reallohn vernachl�assigt

werden, was ceteris paribus eher zu h�oheren Lohnabschl�ussen f�uhre; dieser Nachteil

verringere sich mit steigendem Zentralisierungsgrad. So betrachtet seien Lohnver-

handlungen auf der mittleren Ebene, also beispielsweise der FTV, dezentralen oder

zentralen Verhandlungen eindeutig unterlegen.

Abgesehen davon, da� es aus empirischer Sicht keine �uberzeugende Evidenz f�ur

die G�ultigkeit der Calmfors{Dri�ll{Hypothese gibt,16 lassen sich auch aus theo-

15Vgl. R�uthers (1999) und Franz und R�uthers (1999).
16Vgl. dazu Fitzenberger und Franz (1994).
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retischer Sicht Einw�ande gegen die behauptete eindeutige Unterlegenheit des FTV

im Hinblick auf besch�aftigungsfreundliche Lohnabschl�usse vorbringen, wenn man die

Calmfors{Dri�ll{Hypothese um Insider{Outsider{Verhalten erweitert. Einige �Uber-

legungen dazu werden in Fitzenberger und Franz (1999) angestellt und im n�achsten

Abschnitt um wesentliche Aspekte, wie beispielsweise eine wirksame �O�nungsklau-

sel, erweitert. In diesem Abschnitt geht es darum aufzuzeigen, da� der FTV einige

Vorteile im Vergleich zu einer rein betrieblichen Lohnbildung aufweist, so da� es

als eine bessere Strategie erscheint, den FTV soweit zu exibilisieren, bis er den

gewandelten Erfordernissen entspricht, ohne auf seine positiven Aspekte verzichten

zu m�ussen.

Wenn auch f�ur einen Lohnbildungsproze� auf der betrieblichen Ebene das damit

einhergehende unternehmensspezi�sche Flexibilisierungspotential spricht, so ist zu

bedenken, da� die mit der Lohn�ndung h�au�g einhergehenden Konikte ebenfalls in

das Unternehmen verlagert werden.17 Der Betriebsrat wird nicht immer kooperativ

sein, zumindest mu� die Unternehmensleitung die wirtschaftliche Situation pr�azi-

se o�enlegen und damit nach aller Erfahrung publik machen (\Tarif der gl�asernen

Taschen"). Weiterhin m�ogen die Lohnabschl�usse in f�ur das einzelne Unternehmen

schwierigen Zeiten niedriger ausfallen als beim FTV, aber daf�ur gehen dann die

Lohnerh�ohungen bei sich verbessernder Gesch�aftslage schneller und st�arker vonstat-

ten. Dies belegen Erfahrungen aus den USA.18 Schlie�lich ist zu vermuten, da� das

Insider{Verhalten besonders auf der betrieblichen Ebene anzutre�en ist, weil die

Macht der Arbeitsplatzbesitzer (mit h�oherer Quali�kation) dort st�arker ist als auf

der Verbandsebene. Dies hei�t nicht, da� es auf der Verbandsebene kein Insider{

Verhalten g�abe, wie eine Reihe von Gegenbeispielen zeigt. Gleichwohl kann die Ein-

sicht, da� durch Lohnzur�uckhaltung den Arbeitslosen als den Au�enseitern geholfen

werden sollte, auf der Verbandsebene als eher vermittelbar gelten als auf der Un-

ternehmensebene, bei der ein solcher Beitrag der Arbeitsplatzbesitzer auf Grund

seiner insgesamt gesehen geringen quantitativen Bedeutung als kaum lohnend er-

achtet werden d�urfte. Die zahlreichen \Standortsicherungsvertr�age", die in vielen

Unternehmen in den letzten Jahren abgeschlossen wurden, zeigen dies sehr deut-

lich, denn in nahezu allen Vereinbarungen war lediglich davon die Rede, da� das

Unternehmen f�ur einen bestimmten Zeitraum von betriebsbedingten K�undigungen

absehen wolle { als Gegenleistung f�ur Lohnmoderation {, nicht aber davon, wieviele

neue Arbeitspl�atze gescha�en werden sollen.

Eine M�oglichkeit der bereits angesprochenen Strategie zur Flexibilisierung des

FTV besteht in der Einf�uhrung einer wirksamen �O�nungsklausel. Ihre m�oglichen

Wirkungen auf Lohnh�ohe und Besch�aftigung unter Ber�ucksichtigung eines Insider{

Verhaltens werden aus theoretischer Sicht im n�achsten Abschnitt behandelt. Im

folgenden wird daher nur eine m�ogliche institutionelle Ausgestaltung einer solchen
�O�nungsklausel skizziert, ohne den Ergebnissen der �okonomischen Analyse vorzu-

greifen. Der FTV stellt unter diesen Bedingungen einen Rahmenvertrag mit einer

Option zur Nichtanwendung dar: Wenn sich Unternehmensleitung, Betriebsrat und

17Empirische Hinweise in diese Richtung liefert die Untersuchung von Jirjahn und Klodt (1999).
18Vgl. beispielsweise Bell und Freeman (1987).
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die Mehrheit der Besch�aftigten einig sind, vom FTV abweichende betriebliche Rege-

lungen zu tre�en, dann sollte dieser Beschlu� ohne weiteren Verzug wirksam werden.

Es ist dann eine weitere Frage, ob die Bedingungen, ab deren Erf�ullung die Parteien

auf der Unternehmensebene von dieser Option Gebrauch machen wollen, dezentral

oder im FTV festgelegt werden. Auf keinen Fall sollte die Option nur auf bestehende

wirtschaftliche Schwierigkeiten konditioniert werden, weil es beispielsweise sinnvoll

oder notwendig sein kann, im Hinblick auf zu erwartende Probleme die Vorgaben des

FTV au�er Kraft zu setzen. Ein Einspruchsrecht der Tarifvertragsparteien kann vor-

gesehen werden, dann jedoch nur auf der Grundlage eines vorher fest vereinbarten

Schiedsverfahrens mit Unterwerfungszwang, wobei der neutrale Gutachter bereits

im Vorgri� einvernehmlich bestimmt und das Verfahren innerhalb eines Monats ab-

gewickelt sein mu�. Jeder FTV m�u�te eine solche oder �ahnliche �O�nungsklausel

enthalten, um Rechtssicherheit im Hinblick auf x77 Abs. 3 BetrVG zu gew�ahrlei-

sten. Der Gesetzgeber k�onnte im �ubrigen im TVG diese �O�nungsklausel zwingend

vorschreiben, um (wiederkehrende) Auseinandersetzungen �uber Art und Umfang der
�O�nungsklausel von vornherein �uber�ussig zu machen.

Des weiteren sollte der Gesetzgeber die M�oglichkeit zur Allgemeinverbindlicher-

kl�arung wesentlich restriktiver handhaben, indem er beispielsweise pr�azisiert, worin

das \�o�entliche Interesse" (x5 Abs. 1 TVG) bei einer Allgemeinverbindlichkeit be-

steht und dabei eindeutig klarstellt, da� die Abwehr unliebsamer Konkurrenten oder

sonstige protektionistische �Uberlegungen de�nitiv nicht im �o�entlichen Interesse

sind. Au�erdem sollte die im Rahmen der Neufassung des Arbeitnehmerentsendege-

setzes vom 19.12.1998 dort in x1 Abs. 3 gescha�ene M�oglichkeit, Tarifvertr�age mit

Hilfe einer Rechtsverordnung des Bundesarbeitsministers f�ur allgemeinverbindlich zu

erkl�aren, schnellstm�oglich au�er Kraft gesetzt werden. Nicht nur verst�o�t eine solche

\Rechtsverordnungserm�achtigung" nach Ansicht von Juristen gegen die Garantie der

Tarifautonomie gem�a� Artikel 9 Grundgesetz,19 sondern damit wird protektionisti-

schen Bestrebungen Vorschub geleistet. Es scheint so, als ob die Bef�urchtungen, die

bereits bei der Verabschiedung des Arbeitnehmerentsendegesetzes ge�au�ert worden

sind, von der Realit�at voll best�atigt werden, n�amlich da� dieses Gesetz zusammen

mit der Allgemeinverbindlicherkl�arung der unteren Lohngruppe sich zum Einfallstor

eines Protektionismus entwickeln w�urde.20

4 Theoretische Analyse

Das folgende Modell behandelt den Zusammenhang zwischen dem Zentralisierungs-

grad der Lohnverhandlungen (ZGL) und dem Insider{Outsider{Problem. Das Ba-

sismodell wurde in Fitzenberger und Franz (1999) entwickelt. Dieser Abschnitt stellt

das Modell mit seinen wichtigsten Ergebnissen vor und erweitert es um die M�oglich-

keit von Tarif�o�nungsklauseln (T�OK). Bei der theoretischen Diskussion um den op-

19So �au�erte sich der Verfassungsrechtler R. Scholz in einem Beitrag der Frankfurter Allgemeinen

Zeitung v. 16.7.1999 (S. 15).
20Vgl. dazu Eekho� (1997), Sachverst�andigenrat (1995), Tz. 321f. sowie Franz (1997).
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timalen ZGL im Hinblick auf die Besch�aftigungsentwicklung wird meist eine �Uber-

legenheit dezentraler Lohnverhandlungen im Vergleich zu Lohnverhandlungen auf

Industrieebene konstatiert.21 Die bekannte U{Hypothese von Calmfors und Dri�ll

impliziert, da� sowohl dezentrale wie zentrale Lohnverhandlungen zu einem besse-

ren Besch�aftigungsergebnis im Vergleich zu Lohnverhandlungen auf Industrieebene

f�uhren. Da die wirtschaftspolitische Diskussion in Deutschland eine st�arkere Dezen-

tralisierung der Lohnverhandlungen er�ortert und international in den letzten beiden

Jahrzehnten ein Trend hin zu mehr dezentralen Lohnverhandlungen zu beobach-

ten ist,22 behandeln wir hier nur die Alternativen \Fl�achentarifvertrag" (FTV) und

Lohnverhandlungen auf Firmenebene (\Haustarifvertr�age"�HTV).

Die Insider{Outsider{Problematik besteht aus zwei Komponenten. Zum einen

sind die Arbeitslosen (\Outsider") kurzfristig weniger produktiv als die Besch�aftig-

ten (\Insider") und zum anderen vertreten die Gewerkschaften st�arker die Interessen

der Arbeitsplatzbesitzer. Es wurde schon mehrfach in der Literatur erw�ahnt, da� die

Insider{Outsider{Problematik bei dezentralen Verhandlungen st�arker zum tragen

kommen kann.23 Das im folgenden dargestellte Modell zeigt erstmals theoretisch,

da� selbst wenn die Pr�aferenzen der Gewerkschaften auf Firmen{ und Industrie-

ebene �ubereinstimmen, eine Verlagerung der Lohnverhandlungen von Industrie{ auf

Firmenebene nicht notwendigerweise zu einer h�oheren Besch�aftigung f�uhrt. Dieses

Ergebnis l�a�t sich ohne die Annahme der Internalisierung gesamtwirtschaftlicher

E�ekte bei h�oherem ZGL ableiten, auf der eine m�ogliche Vorteilhaftigkeit zentraler

Lohnverhandlungen gem�a� Calmfors und Dri�ll beruht, sondern ist allein auf die

Insider{Outsider{Problematik zur�uckzuf�uhren. Die Besch�aftigten in ertragsstarken

Firmen werden eher f�ur Lohnerh�ohungen pl�adieren als sich f�ur Neueinstellungen

einzusetzen und sie werden nur, wenn ihre eigene Besch�aftigung gef�ahrdet ist, zu

Lohnsenkungen bereit sein. Der FTV, der einen einheitlichen Lohn �uber alle Fir-

men hinweg festsetzt, f�uhrt demgegen�uber zu vergleichsweise niedrigen L�ohnen in

ertragsstarken und zu h�oheren L�ohnen in ertragsschwachen Firmen. Daher ist der

Besch�aftigungse�ekt eines Wechsels des ZGL nicht eindeutig.

Im vorherigen Abschnitt wurde eine st�arkere Flexibilisierung des FTV in Form

von Tarif�o�nungsklauseln (T�OK) diskutiert. Falls das wirtschaftliche �Uberleben ei-

ner Firma in Gefahr ist, soll es m�oglich sein, auf Firmenebene vom FTV abzuweichen,

sofern dies sowohl im Interesse des Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer ist. Das

folgende Modell untersucht die langfristigen Besch�aftigungswirkungen von T�OK in

stilisierter Form. Falls der Tariohn bei genauer Kenntnis der G�uternachfrage in

einer Firma zu einer Besch�aftigung von null f�uhrt, kann auf Firmenebene neu ver-

handelt werden (T�OK wird wirksam), wobei dies mit Kosten verbunden ist. Diese

stilisierte Form einer T�OK wird sowohl f�ur den FTV als auch f�ur Firmentarifvertr�age

untersucht.24

21Vgl. dazu Calmfors und Dri�ll (1988) oder Berthold und Fehn (1996).
22Vgl. Berthold und Fehn (1996).
23Vgl. Moene et al. (1993) oder Berthold und Fehn (1996).
24In der Realit�at k�onnten T�OK nat�urlich auch bei massiven Besch�aftigungsverlusten, die gleich-

wohl nicht die gesamte Belegschaft umfassen, in Betracht gezogen werden. Die hier gew�ahlte Form

erleichtert die Modellierung und ist nicht sehr einschr�ankend, da die Firmen im Modell sowieso
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Dieser Abschnitt gliedert sich im weiteren wie folgt. In Abschnitt 4.1 wird das

Basismodell der Interaktion von ZGL und Insider{Outsider{Aspekten vorgestellt.

Die Erweiterung um Tarif�o�nungsklauseln erfolgt in Abschnitt 4.2. Auf Basis nu-

merischer Simulationen wird in Abschnitt 4.3 der Vergleich der Besch�aftigungsh�ohe

bei unterschiedlichem ZGL durchgef�uhrt.

4.1 Das Basismodell ohne Tarif�o�nungsklauseln

Das folgende Modell wurde von uns in Fitzenberger und Franz (1999) entwickelt.25

Es erfolgt ein Vergleich von Verhandlungen auf Industrieebene (FTV) mit Firmenta-

rifverhandlungen (HTV) unter Ber�ucksichtigung der Insider{Outsider{Problematik.

4.1.1 Annahmen des Modells

Bevor wir die Modellannahmen im einzelnen auisten, sollen kurz die entscheidenden

Punkte skizziert werden. Es wird eine Volkswirtschaft mit einer hinreichend gro�en

Zahl an kleinen Industrien unterstellt, so da� es bei den Verhandlungen f�ur eine

einzelne Industrie nicht zur Internalisierung gesamtwirtschaftlicher Externalit�aten

kommt. Der Einfachheit halber untersuchen wir den Fall einer Monopolgewerkschaft,

wobei die Besch�aftigung auf der Firmenebene festgelegt wird.26 Unter HTV setzt

die Firmengewerkschaft den Lohn bei gegebener Zahl der Insider. Bei FTV wird ein

einheitlicher Lohn f�ur alle Firmen in der Industrie gesetzt.27

Die L�ohne werden bei Unsicherheit �uber die G�uternachfrage vereinbart, w�ahrend

die Firmen bei gegebenem Lohn und unter Kenntnis der G�uternachfrage die

Besch�aftigung festlegen. Hiermit wird der Beobachtung Rechnung getragen, da�

Lohnverhandlungen wesentlich seltener als Besch�aftigungsanpassungen erfolgen.

Die Dynamik des Modells wird dadurch induziert, da� die Besch�aftigung in einer

Periode die Zahl der Insider in der n�achsten Periode bestimmt. Wir unterscheiden

zus�atzlich zwei Extremf�alle, ob die Gewerkschaft die Auswirkungen der Lohnpolitik

auf die Zahl der Insider ber�ucksichtigt (langfristige Orientierung) oder ignoriert

(myopisch).

Im einzelnen machen wir folgende Annahmen:

A.1 Es gibt ein Kontinuum von Firmen in einer kleinen Industrie. Jede Firma kann

null, einen oder zwei Arbeiter besch�aftigen und die Zahl der Besch�aftigten in

nur keinen, einen oder zwei Besch�aftigten aufweisen.
25F�ur eine ausf�uhrlichere Darstellung des Basismodells und der mathematischen Ableitungen sei

auf diesen Artikel verwiesen.
26Es handelt sich also um ein Prinzipal{Agent{Modell, vgl. Richter (2000). Die Monopolgewerk-

schaft repr�asentiert den Prinzipal und die Firmen die Agenten.
27In diesem einfachen Modell w�are eine preisdiskriminierende (bzgl. der Zahl der Insider) Indu-

striegewerkschaft �aquivalent zum HTV. Zudem vernachl�assigen wir hier die M�oglichkeit �ubertarif-

licher Entlohnung. Empirische Studien belegen f�ur Deutschland, da� die E�ektivl�ohne stark mit

den Tari�ohnen korreliert sind und da� die �ubertariichen Entlohnungsbestandteile in den 90er

Jahren zur�uckgegangen sind, vgl. Franz (1999) und Schnabel (1997).
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der Vorperiode sind die zu der Firma geh�orenden Insider in der laufenden

Periode.

A.2 Arbeitslose Outsider werden Insider nach einer Periode der Besch�aftigung und

Insider werden nach einer Periode der Arbeitslosigkeit zu Outsidern. Ex ante

sind alle Arbeiter gleich, d.h. ihre Produktivit�at h�angt nur davon ab, ob sie in

der Vorperiode besch�aftigt oder arbeitslos waren.

A.3 Das Arbeitskr�aftepotential ist hinreichend gro�.

A.4 Auf dem G�utermarkt herrsche monopolistische Konkurrenz bei Unsicherheit

�uber die �rmenspezi�sche Nachfrage. Der Lohn wird vor Au�osung der Un-

sicherheit von einer Monopolgewerkschaft gesetzt. Die Firmen bestimmen die

Besch�aftigung nach Au�osung der Unsicherheit, indem sie die kurzfristigen

Gewinne maximieren.

A.5 Besch�aftigte Insider und besch�aftigte Outsider erhalten den gleichen Lohn, der

in den Tarifverhandlungen festgelegt wird. Die Gewerkschaft ber�ucksichtigt

st�arker die Interessen der Insider im Vergleich zu den Outsidern.

A.6 Die einzelne Firma kann aufgrund prohibitiv hoher Austauschkosten nicht In-

sider durch Outsider ersetzen, d.h. Outsider werden in einer Firma nur dann

besch�aftigt, wenn alle Insider schon besch�aftigt sind.

4.1.2 Arbeitsnachfrage

Unter Annahme eines monopolistischen G�utermarktes, auf dem die unsichere G�uter-

nachfrage isoelastisch vom Outputpreis relativ zum aggregierten Preisniveau �p

abh�angt, ergibt sich f�ur die einzelne Firma folgende Erl�osfunktion

R(y) = �p � � � y�(1)

in Abh�angigkeit von Output der Firma y, wobei � den Nachfrageschock und � 2 [0; 1]

die konstante Outputelastizit�at des Erl�oses darstellen. Output�anderungen gehen mit

entsprechenden �Anderungen des �rmenspezi�schen Outputpreises einher. Aufgrund

der Annahme einer kleinen Industrie kann ohne Beschr�ankung der Allgemeinheit

�p = 1 angenommen werden.28 Im folgenden sind L�ohne daher immer Reall�ohne.

Weiter wird angenommen, da� der Nachfrageschock � exponential verteilt mit Er-

wartungswert eins ist.

28Im Modell von Calmfors and Dri�ll (1988) sind die Nominall�ohne und das Preisniveau von

Bedeutung, da die nominale aggregierte Nachfrage konstant ist.
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Tabelle 3: Kurzfristiger Gewinn (SPi;j) der Firmaa

Besch�aftigte Besch�aftigte in der laufenden Periode:

in der Vorperiode L = LI + LO = j

Insider �LI = i 0 1 2

0 0 � � �� � w0 � � [2�]� � 2 � w0

1 0 � � w1 � � [1 + �]� � 2 � w1

2 0 � � w2 � � 2� � 2 � w2

a: Die Eintr�age in der Tabelle repr�asentieren den kurzfristigen Gewinn SPi;j

f�ur j Besch�aftigte in der laufenden Periode in Abh�angigkeit von der Zahl der

Insider �LI = i und vom gesetzten Lohn wi.

Die Produktionsfunktion29 sei durch

y = Le = LI + � � LO(2)

gegeben, wobei Le : Arbeit in E�zienzeinheiten;

LI : Zahl (0,1,2) der besch�aftigten Insider;

LO : Zahl (0,1,2) der besch�aftigten Outsider;

� : Produktivit�at der Outsider relativ zu

den Insider (0 < � � 1).

Die Firmen bestimmen die Arbeitsnachfrage nach Au�osung der Unsicherheit �uber

den �rmenspezi�schen G�uternachfrageschock �, indem sie je nach Zahl der Insider

(i = 0; 1; 2) den kurzfristigen Gewinn SPij in Tabelle 3 maximieren.

4.1.3 Station�arer Markov-Proze� bei gegebenen L�ohnen

Die Arbeitsnachfrage beschreibt den �Ubergangsproze� in der Zahl der Besch�aftigten

(= Insider der n�achsten Periode) in Abh�angigkeit von den in Tarifverhandlungen

gesetzten L�ohnen. Die Matrix der �Ubergangswahrscheinlichkeiten PTi;j; i; j = 0; 1; 2

vor Au�osung der Unsicherheit ist durch

PT(i;j) =

0
BBBB@

1�exp
�
�w0

��

�
exp

�
�w0

��

�
�exp

�
�w0

���(2��1)

�
exp

�
�w0

���(2��1)

�
1�exp (�w1) exp (�w1)�exp

�
�w1

[1+�]��1

�
exp

�
�w1

[1+�]��1

�
1�exp (�w2) exp (�w2)�exp

�
�w2

2��1

�
exp

�
�w2

2��1

�

1
CCCCA

29Eine wichtige Erweiterung des Modells best�unde darin, die Interaktion mit dem Investitions-

verhalten der Firmen zu untersuchen. Geht man davon aus, da� der einmal installierte Kapitalstock

nur unter extrem hohen Verlusten ver�au�ert werden kann, dann besteht hier ein Hold{up Problem,

vgl. Richter (2000), da die Gewerkschaft einen Anreiz hat, die gesamte Quasirente aus dem Kapital-

stock zu extrahieren. Es w�are interessant zu untersuchen, ob dieses Problem beim FTV schw�acher

als beim HTV w�are, da beim FTV unabh�angig von der H�ohe des Kapitalstocks in den einzelnen

Firmen ein einheitlicher Lohn gesetzt wird.
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gegeben. Hierbei handelt es sich um einen station�aren Markov-Proze�30 in der Vertei-

lung der Firmen mit null, einem oder zwei Insidern. Die erste Zeile von PT beinhaltet

beispielsweise die Wahrscheinlichkeiten, da� eine Firma mit null Insidern (�LI = 0)

bei gegebenem Lohn w0 null, einen oder zwei Besch�aftigte aufweist. Hier gilt, da�

fL = 0g �aquivalent zu f� < w0

��
g, fL = 1g �aquivalent zu fw0

��
< � <

w0

���(2��1)
g und

fL = 2g �aquivalent zu f w0

���(2��1)
< �g ist. Analoges gilt f�ur die zweite und dritte

Zeile. Zu beachten ist, da� bei gleichem Lohn w0 = w1 = w2 die Wahrscheinlichkeit

von zwei Besch�aftigten im allgemeinen in der Firma mit einem Insider am geringsten

ist (kleinster Wert in der dritten Spalte der Matrix PT ), da

1

[1 + �]� � 1
>

1

��(2� � 1)
>

1

2� � 1
(3)

f�ur � < 1. Dies liegt daran, da� der Outsider in der Firma mit einem Insider einen

besonders niedrigen Grenzerl�os aufweist.

Bei gegebenen L�ohnen (w0; w1; w2) de�niert PT einen station�aren Markov-

Proze� in der Verteilung der Firmen mit null, einem oder zwei Besch�aftigten

(P0; P1; P2) entsprechend der folgenden �Ubergangsgleichung

(P0; P1; P2)t = (P0; P1; P2)t�1 � PT(4)

von Periode (t�1) nach Periode t. Da PT keine Nullen als Eintr�age aufweist, existiert

genau eine station�are Firmenverteilung (P �

0
; P

�

1
; P

�

2
) als Fixpunkt des �Ubergangspro-

zesses

(P �

0
; P

�

1
; P

�

2
) = (P �

0
; P

�

1
; P

�

2
) � PT :(5)

Die station�are Verteilung ist zudem stabil, d.h. unabh�angig von der Anfangsvertei-

lung konvergiert das System immer gegen diese Verteilung. Die station�are Verteilung

h�angt von den L�ohnen (w0; w1; w2) ab. W�ahrend P
�

0 eindeutig positiv und P
�

2 ein-

deutig negativ von allen drei Lohns�atzen abh�angt, ist die Einu�richtung auf P �

1

o�en.

4.1.4 Lohnsetzung

Der Lohn in der laufenden Periode wird von einer Monopolgewerkschaft vor

Au�osung der Unsicherheit gesetzt. Die Annahmen A.2, A.5 und A.6 charakte-

risieren die Insider{Outsider{Problematik. Die Gewerkschaft setzt den gleichen

Lohn f�ur Insider und Outsider, obwohl die relative Produktivit�at der Outsider

kurzfristig geringer ist. Die Firmen k�onnen Insider selbst bei vergleichsweise hohen

Lohnforderungen nicht durch Outsider ersetzen.31

30Vgl. dazu das Lehrbuch von Karlin und Taylor (1975).
31Diese Annahmen sind angesichts der aktuellen Entwicklungen in Deutschland sehr restriktiv,

da Firmen h�au�g Aktivit�aten auslagern k�onnen, um ihre Kosten zu senken, und diese Vorleistungen

17



Die gewerkschaftliche Nutzenfunktion ist wie folgt spezi�ziert:

V (LI ; LO; w) = E�(LI + g � LO) � (w � b)�

wobei g : Gewicht der besch�aftigten Outsider relativ zu

den besch�aftigten Insidern mit 0 � g � 1;

b : Reales Alternativeinkommen, das von der

kleinen Industrie nicht beeinu�t wird;

� : Gewicht der Entlohnung relativ zur gewich-

teten Besch�aftigung mit � > 0.

Die Gewerkschaft ist risikoneutral bez�uglich der durch den Nachfrageschock indu-

zierten Besch�aftigungsvariation. Diese Annahme vereinfacht die Aggregation der

Pr�aferenzen auf Industrieebene dergestalt, da� der Nutzen der Industriegewerkschaft

bei gleichem Lohn �uber alle Firmen nur von der Gesamtbesch�aftigung abh�angt.

F�ur die Lohnsetzung unterscheiden wir, ob diese auf der Firmenebene (HTV)

oder Industrieebene (FTV) erfolgt und ob die Gewerkschaft die R�uckwirkungen auf

die Besch�aftigung im Steady State (P �(w0; w1; w2)) ignoriert (myopisches Verhalten)

oder ber�ucksichtigt (langfristige Orientierung). Damit ergeben sich die vier Szenari-

en, die im folgenden im Detail beschrieben werden:

Verhandlungsszenarien

Orientierung der Gewerkschaft

ZGL Myopisch Langfristig

Firmenebene HTV{Myopisch HTV{Langfristig

Industrieebene FTV{Myopisch FTV{Langfristig

HTV{Myopisch: Bei gegebener Zahl der Insider, �LI = i, maximiert die Firmen-

gewerkschaft

max
fwig

Vi(wi) = E�(LI + g � LO) � (wi � b)�

u.d. NB : E�(LI + g � LO) =

8><
>:

g � PT(0;1) + 2 � g � PT(0;2) for i = 0

PT(1;1) + (1 + g) � PT(1;2) for i = 1 :

PT(2;1) + 2 � PT(2;2) for i = 2

Aufgrund der gemachten Annahmen weist dieses Optimierungsproblem immer eine

eindeutige L�osung f�ur die gesetzten L�ohneW htvm = (whtvm

0 ; w
htvm

1 ; w
htvm

2 ) auf. Da die

L�ohne nicht von der Verteilung der Firmen abh�angen, ver�andern sie sich auch nicht

im Zeitablauf, so da� ein station�arer Markov-Proze� mit Steady State Verteilung

von neugegr�undeten Firmen erbracht werden. Die hier unterstellten Annahmen beschreiben daher

einen die Analyse vereinfachenden Grenzfall der Insider{Outsider{Problematik.
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P
�(W htvm) = (P �

0
[W htvm]; P �

1
[W htvm]; P �

2
[W htvm])

vorliegt. Die durchschnittliche Besch�aftigung im Steady State h�angt negativ von �

und b sowie positiv von g und � ab.

FTV{Myopisch: Bei gegebener Verteilung der Firmen mit null, einem oder zwei

Insidern (P0;t�1; P1;t�1; P2;t�1) setzt die Industriegewerkschaft in Periode t einen

gleichf�ormigen Lohn w gem�a�

max
fwg

V I(LI ; LO; w) = E�(LI + g � LO) � (w � b)�

= P0;t�1 � V0(w) + P1;t�1 � V1(w) + P2;t�1 � V2(w) ;

wobei Vi; i = 0; 1; 2; die �rmenspezi�schen Nutzenfunktionen im Fall von HTV{

Myopisch darstellen. Da der gesetzte Lohn w
ftvm von der Verteilung der Firmen

in der Vorperiode abh�angt, ergibt sich in diesem Fall ein nichtstation�arer Markov{

Proze�. Gleichung (4) de�niert hier eine nichtlineare Di�erenzengleichung, die po-

tentiell stabile Grenzzyklen oder chaotisches Verhalten aufweisen k�onnte.32 Jedoch

�nden wir f�ur alle in dieser Arbeit betrachteten Parameterkonstellationen durch

Simulation eine eindeutige stabile Grenzverteilung und kein chaotisches Verhalten.

Ebenso wie im Fall HTV{Myopisch h�angt die durchschnittliche Besch�aftigung im

Steady State negativ von � und b sowie positiv von g und � ab.

FTV{Langfristig: Die Industriegewerkschaft setzt einen gleichf�ormigen Lohn w

unter Ber�ucksichtigung der langfristigen Besch�aftigungswirkungen hinsichtlich der

Steady State Verteilung der Firmen (P �

0 ; P
�

1 ; P
�

2 ). Konkret maximiert die Gewerk-

schaft

max
fwg

V I(LI ; LO; w) = E�(LI + g � LO) � (w � b)�

= P
�

0
(w) � V0(w) + P

�

1
(w) � V1(w) + P

�

2
(w) � V2(w) :

Unabh�angig von der Verteilung der Firmen legt die Gewerkschaft den eindeuti-

gen optimalen Lohn fest. Daher impliziert Gleichung (4) einen station�aren Markov{

Proze� mit einer Steady State Verteilung (P �

0 ; P
�

1 ; P
�

2 ). Es l�a�t sich zeigen, da� der

Lohnsatz bei langfristiger Orientierung geringer und die Besch�aftigung h�oher als bei

myopischem Verhalten ausf�allt.

W�ahrend der Einu� von � und b auf den Lohnsatz und die Besch�aftigung die glei-

che Richtung wie zuvor aufweist, mag es �uberraschen, da� sich die Richtung des

Einusses von g und � auf die Besch�aftigung (von g auch auf den Lohn) umkeh-

ren kann. Wir werden diese E�ekte auf die Besch�aftigung durch die nachfolgenden

Simulationsergebnisse belegen.

32Vgl. Gandolfo (1996, Kapitel 26) oder Schr�oder (1985).
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HTV{Langfristig: Bei Ber�ucksichtigung der Lohnsetzung auf die Steady State

Verteilung der Insider wei� die Firmengewerkschaft, da� die Verteilung f�ur eine

Firma der Steady State Verteilung der Firmen entspricht (Ergodizit�at des Markov{

Prozesses, siehe Karlin und Taylor, 1975). Daher setzt die langfristig orientierte

Firmengewerkschaft ein Lohngef�uge W = (w0; w1; w2) je nach Zahl der Insider in

der Firma, indem sie

max
fw0;w1;w2g

V (LI ; LO;W ) = P
�

0
(W ) � V0(w0) + P

�

1
(W ) � V1(w1) + P

�

2
(W ) � V2(w2)

maximiert. Da sich die Gewerkschaft an der langfristigen Verteilung orientiert, legt

sie dasselbe Lohngef�uge unabh�angig von der aktuellen Zahl der Insider fest und es

ergibt sich wieder ein station�arer Markov{Proze�. Analog wie im Fall von FTV ist

die durchschnittliche Besch�aftigung h�oher und der durchschnittliche Lohn niedriger

als im myopischen Fall. Ebenso bleibt die Einu�richtung von � und b auf L�ohne und

Besch�aftigung eindeutig, w�ahrend sich die E�ekte von g und � auf die Besch�aftigung

(und von g auf den Lohn) im Vergleich zum myopischen Fall umkehren k�onnen.

4.2 Erweiterung um Tarif�o�nungsklauseln

In das im vorherigen Abschnitt eingef�uhrte Basismodell wird nun eine Tarif�o�nungs-

klausel (T�OK) eingef�uhrt. Die Motivation f�ur eine T�OK beim FTV wurde in Ab-

schnitt 3 ausf�uhrlich behandelt. Die Modellerweiterung erfolgt hier in der Form, da�

nach Au�osung der Unsicherheit �uber die G�uternachfrage, d.h. unter Kenntnis von

�, auf Firmenebene neu \verhandelt" werden kann, wenn die Arbeitsnachfrage der

Firma bei G�ultigkeit des ex ante gesetzten Lohnes auf null sinkt. Bei einem Lohn von

wi in der Firma mit �LI = i Insidern sinkt die Besch�aftigung auf null, falls � < �
c

i
(wi),

wobei die Schwellenwerte f�ur den Nachfrageschock �c0(w0) = w0=�
�, �c1(w1) = w1 und

�
c

2(w2) = w2 betragen (vgl. Abschnitt 4.1.2). Unter Ber�ucksichtigung der T�OK l�a�t

sich die �rmenspezi�sche Nutzenfunktion vor Au�osung der Unsicherheit wie folgt

modi�zieren

V
T�OK
i

(wi) =

Z
�ci (wi)

0
(LI + gLO)[i; �] � (w

T�OK

i
[�]� b)� � f(�) d � + Vi(wi) ;(6)

wobei f(�) = exp(��) die Dichte des Nachfrageschocks darstellt und Vi(wi) dem

Nutzen aus dem vorherigen Abschnitt entspricht, da die T�OK genau dann wirksam

wird, wenn die Besch�aftigung null ist. Bei Eintritt der T�OK (� < �
c

i
(wi)) setzt

die Firmengewerkschaft den Lohn w
T�OK

i
[�] bei bekanntem � und damit implizit die

gewichtete Besch�aftigung (LI+gLO)[i; �]. Da die Besch�aftigung bei einem Lohn, der

gr�o�er oder gleich dem Tariohn wi ist, null betr�agt, wird bei Neuverhandlungen auf

jeden Fall ein Lohn unterhalb des Tariohns gesetzt und somit wird sich die Firma

nicht verschlechtern.

Bei der Modellierung der T�OK ist folgendes zu beachten. Falls die Neuverhand-

lung bei Eintritt der T�OK keine zus�atzlichen Kosten verursacht, dann w�aren ex ante
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Tabelle 4: Arbeitsnachfrage Li(�; w
T�OK

i
) bei wirksamer T�OK a

�LI = 0

L0(�; w
T�OK

0
) 0 1 2

� � <
w0+rc

��

w
T�OK
0 +rc

��
� � <

w
T�OK
0 +rc

���(2��1)

w
T�OK
0 +rc

���(2��1)
� �

�LI = 1

L1(�; w
T�OK

1
) 0 1 2

� � < w
T�OK

1
+ rc w

T�OK

1
+ rc � � <

wT�OK
1 +rc

[1+�]��1

wT�OK
1 +rc

[1+�]��1
� �

�LI = 2

L2(�; w
T�OK

2
) 0 1 2

� � < w
T�OK

2
+ rc w

T�OK

2
+ rc � � <

wT�OK
2 +rc

2��1

wT�OK
2 +rc

2��1
� �

a: Die Tabelle beschreibt die die Arbeitsnachfrage bestimmenden Be-

reiche f�ur � in Abh�angigkeit vom neuverhandelten Lohn wT�OK
i und den

Verhandlungskosten pro Besch�aftigen rc f�ur �LI = i, i = 0; 1; 2. Falls sich

der Gewinn durch die Einstellung eines weiteren Besch�aftigten nicht

ver�andert, nehmen wir an, da� die Firma die h�ohere Besch�aftigung

w�ahlt. Diese Annahme erkl�art die Verteilung der \�"{ und \<"{Zeichen.

Lohnverhandlungen obsolet. In diesem Fall kann die Gewerkschaft immer dadurch

einen h�oheren Nutzen erzielen, indem sie den Tariohn wi unendlich hoch setzt und

es damit in jedem Fall zu Neuverhandlungen ex post kommen w�urde. Dann k�onnte

die Gewerkschaft f�ur jedes � den optimalen Lohn setzen und einen h�oheren Nutzen

erzielen als wenn sie f�ur alle � (oder f�ur alle � oberhalb eines endlichen Schwel-

lenwertes) den gleichen Lohn setzen mu�. Damit es �uberhaupt sinnvoll ist, da� ein

Tarifvertrag ex ante abgeschlossen wird, ist es daher notwendig, da� die Neuverhand-

lungen bei Eintritt der T�OK mit Kosten verbunden sind. Zum einem sind dies die

reinen Informations{ und Verhandlungskosten, denn unter anderem mu� die Firma

die Gewerkschaft glaubw�urdig davon �uberzeugen, da� sie angesichts der niedrigen

G�uternachfrage keinen Arbeiter besch�aftigen w�urde. Zum anderen k�onnen die Ko-

sten den E�ekt beinhalten, da� bei Neuverhandlungen im Gegensatz zum Modell

der Monopolgewerkschaft ein \Rent Sharing" auf Firmenebene erfolgt und deshalb

die Gewerkschaft nicht den h�ochst m�oglichen Lohn erzielen kann.

4.2.1 Arbeitsnachfrage und Lohnsetzung bei wirksamer Tarif�o�nungs-

klausel

F�ur die Ableitung der Arbeitsnachfrage und der Lohnsetzung bei Kenntnis von �

wird angenommen, da� die Neuverhandlungskosten (\renegotiation costs") rc pro

Besch�aftigten betragen. Die Arbeitsnachfrage Li(�; w
T�OK

i
) ergibt sich aus der Maxi-

mierung des kurzfristigen Gewinns SPi;j abz�uglich der Verhandlungskosten rc � Li.

Auf der Basis der �Uberlegungen im vorherigen Abschnitt beschreibt Tabelle 4 die
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Arbeitsnachfrage in Abh�angigkeit von �, rc und w
T�OK

i
.

Bei Wirksamwerden der T�OK maximiert die lohnsetzende Gewerkschaft auf Fir-

menebene den Nutzen (LI + gLO)[i; �] � (w
T�OK

i
� b)�, wobei sich (LI + gLO)[i; �] ein-

deutig aus der Arbeitsnachfrage Li(�; w
T�OK

i
) in Tabelle 4 ergibt. Das Problem l�auft

darauf hinaus, den Nutzen f�ur null, einen oder zwei Besch�aftigten zu vergleichen,

wobei jeweils der maximal m�ogliche Lohn gefordert wird, zu dem die Firma jeweils

gerade noch unter Ber�ucksichtigung der Verhandlungskosten bereit ist, die jeweilige

Zahl an Besch�aftigten nachzufragen. Je nach Zahl der Insider �LI = i ergeben sich

f�ur diese maximalen L�ohne bei j Besch�aftigten w
c

i;j
:

w
c

0;1
= � � �� � rc; w

c

1;1
= � � rc; w

c

2;1
= � � rc;

w
c

0;2
= � � �� � (2� � 1)� rc; w

c

1;2
= � � ([1 + �]� � 1)� rc; w

c

2;2
= � � (2� � 1)� rc :

Es zeigt sich, da� die Lohnsetzung durch zwei Schwellenwerte �
c

i;1 und �
c

i;2 charak-

terisiert werden kann. F�ur � < �
c

i;1 gilt Li(�; w
T�OK

i
) = 0 unabh�angig von w

T�OK

i
, f�ur

�
c

i;1 � � < �
c

i;2 gilt w
T�OK

i
= w

c

i;1
sowie Li(�; w

T�OK

i
) = 1 und f�ur �ci;2 � � gilt wT�OK

i
= w

c

i;2

sowie Li(�; w
T�OK

i
) = 2, wobei es m�oglich ist, da� �

c

i;2 = 1 bzw. da� in keinem Fall

zwei Besch�aftigte nachgefragt werden. Die Schwellenwerte ergeben sich wie folgt:

�
c

0;1 =
b+rc

��
; �

c

0;2 =

8<
: max( b+rc

���(2��1)
;
(b+rc)�(21=��1)

���d0
) falls d0 � 2�+1=��1

> 0

1 sonst
;

�
c

1;1 = b+ rc; �
c

1;2 =

8>><
>>:

max( b+rc

[1+�]��1
;
2�(b+rc)�([1+g]1=��1)

d1
)

falls d1 � (1 + �)� � (1 + g)1=� � 2 > 0

1 sonst

;

�
c

2;1 = b+ rc; �
c

2;2 =

(
max( b+rc

2��1
;
2�(b+rc)�(21=��1)

d2
) falls d2 � 2�+1=��1

> 0

1 sonst
:

Die Fallunterscheidungen f�ur die oberen Schwellenwerte �ci;2 h�angen zum einen damit

zusammen, da� es f�ur bestimmte Parameterkonstellationen (di < 0) in keinem Fall

f�ur die Firma rational ist, mehr als einen Besch�aftigten einzustellen. Zum anderen

mu� mit zwei Besch�aftigten ein h�oherer Gewinn als mit einem Besch�aftigten einher-

gehen und der erzielbare Lohn mu� oberhalb des Alternativeinkommens b liegen.

4.2.2 Tarif�o�nungsklausel und Tariohn

Bei der Lohnsetzung vor Au�osung der Unsicherheit �uber den G�uternachfrageschock

� ber�ucksichtigt die Monopolgewerkschaft nun den E�ekt der T�OK. In Gleichung

(6) zeigt sich, da� eine Erh�ohung des Tariohns wi neben dem E�ekt auf Vi(wi)

auch mit einer Erh�ohung des Schwellenwertes �ci verbunden ist, unterhalb dessen die

T�OK wirksam wird. Es gilt:

@V
T�OK
i

@wi

= (LI+gLO)[i; �
c

i
(wi)] � (w

T�OK

i
[�c
i
(wi)]�b)� �f(�c

i
(wi)) �

@�
c

i
(wi)

@wi

+
@Vi(wi)

@wi

:
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Da der erste Summand positiv ist, ergibt sich unabh�angig vom ZGL oder von der

zeitlichen Orienterung der Lohnverhandlungen ein h�oherer Tariohn als im Fall oh-

ne T�OK. Die T�OK f�uhrt ex ante dazu, da� die Gewerkschaft nun f�ur den Fall eines

g�unstigen G�uternachfrageschocks � > �
c

i
(wi) einen h�oheren Lohn setzen m�ochte, da

dieser Lohn nicht mehr gleichzeitig auch f�ur den Fall eines ung�unstigen G�uternach-

frageschocks wirksam ist.33 Dieser E�ekt sorgt daf�ur, da� die Besch�aftigungswirkung

einer T�OK bei positiven Neuverhandlungskosten nicht eindeutig ist, was durch die

Simulationsergebnisse im folgenden belegt wird.

Die in Abschnitt 4.1 diskutierten vier Verhandlungsszenarien im Basismodell

HTV{Myopisch, HTV{Langfristig, FTV{Myopisch und FTV{Langfristig lassen sich

auf einfache Weise um die T�OK erweitern. In den gewerkschaftlichen Zielfunktio-

nen sind jeweils die Terme f�ur Vi(wi) bzw. Vi(w) durch V
T�OK
i

(wi) bzw. V
T�OK
i

(w)

gem�a� Gleichung (6) zu ersetzen. Es zeigt sich, da� aufgrund der Schwellenwerte

bei Wirksamwerden der T�OK die Zielfunktionen nicht mehr �uberall di�erenzierbar

und auch nicht mehr streng konkav sind. Diesen E�ekten ist bei der numerischen

Simulation des Modells Rechnung zu tragen. Schlie�lich ist f�ur die �Ubergangsmatrix

PT in Gleichung (4) zu ber�ucksichtigen, da� bei Wirksamwerden der T�OK ein oder

zwei Besch�aftigte nachgefragt werden k�onnen.

4.3 Simulationsergebnisse

Dieser Abschnitt umfasst ausgew�ahlte Simulationsergebnisse hinsichtlich der durch-

schnittlichen Besch�aftigung im Steady State f�ur die verschiedenen Lohnverhand-

lungsszenarien mit und ohne T�OK. Die wichtigste Implikation des hier entwickelten

Modells besteht darin, da� die Rangordnung der verschiedenen Lohnverhandlungs-

szenarien hinsichtlich der H�ohe der Besch�aftigung nicht eindeutig ist. Da sich die

Nichteindeutigkeit analytisch nicht einfach zeigen l�a�t, ist es sinnvoller dies durch

numerische Simulation der Besch�aftigung im Steady State f�ur einige Konstellationen

der folgenden Parameter zu belegen:

� � : Elastizit�at des Erl�oses in Bezug auf Erh�ohung der

Besch�aftigung in E�zienzeinheiten,

� � : Produktivit�at der Outsider relativ zu den Insidern,

� g : Gewicht der Outsider relativ zu den Insidern in der ge-

werkschaftlichen Nutzenfunktion,

� � : Gewicht des Lohnes relativ zur gewichteten Besch�afti-

gung in der gewerkschaftlichen Nutzenfunktion,

� b : Reales Alternativeinkommen der Besch�aftigten,

33Claus Schnabel wies uns w�ahrend der Tagung darauf hin, da� auch schon ein Tarifexperte der

BDA auf diesen E�ekt hingewiesen hatte, vgl. Schnabel (1997, S. 201).
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Tabelle 5: Durchschnittliche Besch�aftigung im Steady State ohne Tarif�o�nungs-

klausel a

g HTV{Myopisch FTV{Myopisch HTV{Langfristig FTV{Langfristig

b = 0, � = 0:4, � = 0:9, � = 1

0.6 0.5452 0.5316 0.7156 0.6977

0.8 0.5580 0.5544 0.6362 0.6331

1.0 0.5727 0.5729 0.5822 0.5830

b = 0, � = 0:5, � = 0:9, � = 1

0.6 0.6235 0.6153 0.8009 0.7855

0.8 0.6360 0.6338 0.7178 0.7142

1.0 0.6479 0.6479 0.6621 0.6617

b = 0, � = 0:4, � = 0:9, � = 0:5

0.6 1.1178 1.1181 1.3058 1.3082

0.8 1.1402 1.1399 1.2327 1.2349

1.0 1.1574 1.1572 1.1669 1.1707

b = 0:2, � = 0:4, � = 0:9, � = 1

0.6 0.3814 0.3739 0.4754 0.4606

0.8 0.3854 0.3828 0.4269 0.4236

1.0 0.3898 0.3897 0.3956 0.3954

b = 0:2, � = 0:4, � = 0:9, � = 0:5

0.6 0.7409 0.7369 0.8366 0.8335

0.8 0.7538 0.7529 0.7998 0.8003

1.0 0.7652 0.7653 0.7703 0.7734

a: Die fettgedruckte Zahl gibt f�ur jedes Szenario an, ob HTV oder FTV

zu einer h�oheren Besch�aftigung f�uhrt.

� rc : Reale Neuverhandlungskosten pro Besch�aftigten bei

Wirksamwerden der T�OK.

Die Berechnung der Firmenverteilung im Steady State ist vergleichsweise einfach f�ur

die Verhandlungsszenarien HTV{Myopisch, HTV{Langfristig und FTV{Langfristig,

da die Lohnsetzung in diesen F�allen einen station�aren Markov{Proze� impliziert. F�ur

FTV{Myopisch h�angt die Lohnsetzung jedoch von der Verteilung der Insider in der

laufenden Periode ab und es ergibt sich ein nichtstation�arer Markov{Proze�. Trotz

der theoretischen M�oglichkeit von stabilen Grenzzyklen oder chaotischem Verhalten

zeigt sich f�ur alle hier behandelten Parameterkonstellationen, da� eine eindeuti-

ge, stabile Verteilung im Steady State existiert. Wir haben dies f�ur jede Parame-

terkonstellation dadurch belegt, da� wir jeweils eine der drei Wahrscheinlichkeiten

Pi; i = 0; 1; 2, als Startwert auf eins gesetzt und in allen drei F�allen dieselbe nicht-

zyklische Grenzverteilung erzielt haben. Die Nichtstationarit�at f�ur FTV{Myopisch

stellt einen zweiten Grund f�ur die Verwendung von Simulationsmethoden dar. Als

weiterer technischer Aspekt der Simulationen ist zu beachten, da� im Fall ohne T�OK

die zu maximierende Nutzenfunktion der Gewerkschaft in jedem Fall �uberall im rele-
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Tabelle 6: Durchschnittliche Besch�aftigung im Steady State mit Tarif�o�nungsklausel

rc = 0:5 a

g HTV{Myopisch FTV{Myopisch HTV{Langfristig FTV{Langfristig

b = 0, � = 0:4, � = 0:9, � = 1

0.6 0.6038 0.6014 0.6040 0.6014

0.8 0.6040 0.6017 0.6042 0.6017

1.0 0.6056 0.6067 0.6059 0.6067

b = 0, � = 0:5, � = 0:9, � = 1

0.6 0.6199 0.6006 0.6209 0.6006

0.8 0.6271 0.6439 0.6363 0.6436

1.0 0.6378 0.6439 0.6467 0.6437

b = 0, � = 0:4, � = 0:9, � = 0:5

0.6 0.9051 1.1181 1.3065 1.3021

0.8 1.1402 1.1399 1.2357 1.2327

1.0 1.1574 1.1572 1.1725 1.1675

b = 0:2, � = 0:4, � = 0:9, � = 1

0.6 0.6017 0.6015 0.6038 0.6014

0.8 0.6017 0.6020 0.6015 0.6017

1.0 0.6019 0.6020 0.6032 0.6066

b = 0:2, � = 0:4, � = 0:9, � = 0:5

0.6 0.6019 0.6020 0.8156 0.7783

0.8 0.6019 0.6020 0.7947 0.7806

1.0 0.6019 0.6020 0.7828 0.7815

a: Die fettgedruckte Zahl gibt f�ur jedes Szenario an, ob HTV oder FTV

zu einer h�oheren Besch�aftigung f�uhrt.

vanten Bereich stetig di�erenzierbar und als geschlossener Ausdruck darstellbar ist,

w�ahrend im Fall mit T�OK die Nutzenfunktion durch die Schwellenwerte der Nach-

frageschocks �c
i;j

nicht mehr �uberall di�erenzierbar ist und das die T�OK betre�ende

Integral in Gleichung (6) f�ur � 6= 1 nur numerisch integriert werden kann. Daher

kann es im Fall mit T�OK zu L�osungen an Knickpunkten der Nutzenfunktion kom-

men, die unter anderem dazu f�uhren k�onnen, da� sich die Lohnsetzung bei kleinen

Parameter�anderungen sprunghaft ver�andert.

Tabelle 5 und 6 geben die durchschnittliche Gesamtbesch�aftigung (Insider plus

Outsider mit gleichem Gewicht) wider. Tabelle 5 umfasst Ergebnisse f�ur den Fall

ohne T�OK, der schon in Fitzenberger und Franz (1999) behandelt wird. Die ent-

sprechenden Ergebnisse f�ur den Fall mit T�OK �nden sich in Tabelle 6. Wir betrach-

ten einzelne Konstellationen f�ur folgende Parameterwerte: b = 0; 0:2, � = 0:4; 0:5,

� = 0:9, � = 0:5; 1:0, g = 0:6; 0:8; 1:0 und rc = 0:5 (im Fall der T�OK).34 Die hier

34Die Simulationen wurden f�ur eine Vielzahl von weiteren Parameterkonstellationen durch-

gef�uhrt, deren Ergebnisse hier aus Platzgr�unden nicht dargestellt werden k�onnen. Auf Nachfrage

stellen wir sie gerne zur Verf�ugung.
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Tabelle 7: Anteile der Parameterkonstellationen, bei denen HTV bzw. FTV zu h�oher-

er Besch�aftigung im Steady State mit T�OK (rc = 0:5) f�uhrena

Zeitliche b � H�ohere Besch�aftigung bei

Orientierung HTV Gleich FTV

Myopisch 0.0 0.5 36.5% 8.2% 55.3%

Myopisch 0.0 1.0 74.2% 13.0% 12.8%

Myopisch 0.2 0.5 41.2% 17.1% 41.7%

Myopisch 0.2 1.0 68.5% 21.6% 9.8%

Langfristig 0.0 0.5 79.3% 0.3% 20.5%

Langfristig 0.0 1.0 32.6% 40.2% 27.2%

Langfristig 0.2 0.5 80.8% 0.6% 18.6%

Langfristig 0.2 1.0 26.7% 51.2% 22.0%

a: Die m�oglichen Parameterkonstellationen sind � = 0:3; :::; 0:9 ; � =

0:3; :::; 0:9 und g = 0:1; :::; 1:0, wobei jeweils Schrittweiten von 0:05 f�ur

das Gitter von 3549 (= 13 � 13 � 21) Punkten gew�ahlt werden. Als

gleiche Besch�aftigungsh�ohe wurden alle F�alle eingestuft, bei denen sich

ein Unterschied von weniger als 0:0001 ergab.

ausgewiesenen Zahlen sind repr�asentativ, da sie die m�ogliche Ergebnisvielfalt im we-

sentlichen abbilden. Die Wiederverhandlungskosten rc wurden so hoch gew�ahlt, da�

in keinem Fall f�ur die Gewerkschaft die Lohnsetzung ex ante obsolet wird.

Mit den Ergebnissen in Tabelle 5 beginnend zeigt sich, da� es nicht eindeutig

ist, ob FTV oder HTV ceteris paribus zu einer h�oheren Besch�aftigung f�uhren. F�ur

� = 1 und b = 0, f�uhrt HTV{Myopisch zu einer h�oheren Besch�aftigung als FTV{

Myopisch, wenn g deutlich kleiner als eins ist; in der N�ahe von g = 1 dreht sich

die Reihenfolge jedoch um. Das gleiche gilt f�ur den Vergleich von HTV{Langfristig

und FTV{Langfristig. Die Situation kann sich jedoch v�ollig umkehren, je nachdem,

ob � reduziert oder b erh�oht wird. Stabil �uber die Parameterkonstellationen sind

folgende Ergebnisse (aus den theoretischen �Uberlegungen in Abschnitt 4.1 sind (i)

und (ii) schon bekannt): (i) Eine langfristige Orientierung erh�oht die Besch�aftigung.

(ii) Im myopischen Fall steigt die Besch�aftigung mit dem Gewicht der Outsider in

der Nutzenfunktion g an. Im langfristigen Fall dreht sich letzterer E�ekt gerade um,

wobei jedoch auch Parameterkonstellationen gefunden werden k�onnen, bei denen

das Gegenteil der Fall ist. (iii) Der Besch�aftigungsvergleich zwischen HTV und FTV

f�allt umso g�unstiger f�ur FTV aus, je geringer das Gewicht der Entlohnung b in der

Nutzenfunktion ist.

Die entsprechenden Ergebnisse f�ur den Fall mit T�OK in Tabelle 6 zeichnen ein

noch heterogeneres Bild. Ein Vergleich der beiden Tabellen zeigt, da� die Einf�uhrung

einer T�OK bei sonst gleichem Verhandlungsszenario nicht unbedingt zu einer h�oher-

en Besch�aftigung f�uhrt (man beachte, da� die Gewerkschaften hier trotz der Neu-

verhandlungskosten ein h�oheres Nutzenniveau als im Fall ohne T�OK erreichen).
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Interessant ist die Konstellation (b = 0, � = 0:4, � = 0:9, � = 0:5), da hier die T�OK

im myopischen Fall (au�er bei HTV{Myopisch und g = 0:6) aufgrund der hohen

Neuverhandlungskosten nicht wirksam wird und die Besch�aftigung dem Fall ohne

T�OK entspricht. Weiterhin zeigt sich, da� auch hier der Vergleich zwischen HTV und

FTV nicht eindeutig ausf�allt. Allerdings scheint der Besch�aftigungsvergleich durch

die Einf�uhrung von T�OK im myopischen Fall etwas st�arker zugunsten von FTV

und bei langfristiger Orientierung etwas st�arker zugunsten von HTV auszufallen.

Schlie�lich kann die T�OK sogar dazu f�uhren, da� die Besch�aftigung bei langfristiger

Orientierung sowohl f�ur HTV wie FTV geringer als im myopischen Fall ausf�allt.

Nachdem wir bisher die durchschnittliche Besch�aftigung f�ur einige Einzelf�alle

untersucht haben, gibt Tabelle 7 die Anteile der Parameterkonstellationen an, bei

denen der FTV oder der HTV mit T�OK zu h�oherer Besch�aftigung f�uhren.35 Die

Ergebnisse belegen, da� die Nichteindeutigkeit der Rangfolge zwischen HTV und

FTV hinsichtlich des Besch�aftigungsniveaus im Steady State keinen Sonderfall f�ur

wenige Parameterkonstellationen darstellt.

Zusammenfassend lassen sich hier folgende Simulationsergebnisse festhalten, die

sich nicht schon eindeutig aus der theoretischen Analyse ergeben haben: Erstens,

es gibt unter Ber�ucksichtigung der Insider{Outsider{Problematik keine eindeuti-

ge Rangordnung zwischen Lohnverhandlungen auf Firmenebene (HTV) und einem

FTV. Zweitens, die Einf�uhrung einer T�OK f�uhrt nicht notwendigerweise zu einer

Steigerung der Besch�aftigung im Steady State, da die Gewerkschaft ex ante ber�uck-

sichtigt, da� nun der Tariohn bei ung�unstiger Entwicklung in einer Firma nicht

mehr wirksam ist. Drittens, ein h�oheres Gewicht der Outsider in der gewerkschaftli-

chen Nutzenfunktion g oder eine h�ohere relative Produktivit�at � (das Ergebnis f�ur

� wurde oben nicht dargestellt) f�uhren bei langfristiger Orientierung nicht notwen-

digerweise zu h�oherer Besch�aftigung.

5 Schlu�bemerkungen

Trotz aller berechtigten Kritik an der starren Regelungsdichte bei der Lohn�ndung

in Deutschland wirbt dieser Beitrag f�ur einen wesentlich exibilisierten FTV anstatt

auf eine ausschlie�lich betriebliche Lohnbildung zu setzen, wie es vielfach gefordert

wird. Aus unserer Sicht bietet ein gr�undlich reformierter FTV einige Vorteile in

Form von { allgemein gesprochen { geringeren Kosten der Lohn�ndung. Es mu� al-

lerdings sichergestellt sein, da� individuellen betrieblichen Erfordernissen umgehend

Rechnung getragen wird, mit anderen Worten, der FTV sollte einen Rahmen f�ur die

Lohnh�ohe und Lohnstruktur eines durchschnittlichen oder repr�asentativen Unter-

nehmens darstellen mit einer Option, bei Vorliegen unterschiedlicher Bedingungen

unter bestimmten Voraussetzungen auf der betrieblichen Ebene untertariiche Ar-

35Analoge Ergebnisse sind auch f�ur den Vergleich zwischen FTV und HTV ohne T�OK oder zwi-

schen FTV mit T�OK und HTV ohne T�OK (letztere repr�asentieren die beiden Reformalternativen

in der aktuellen wirtschaftspolitischen Diskussion) erzielt worden und sind hier aus Platzgr�unden

nicht ausgewiesen. Sie k�onnen auf Anfrage zur Verf�ugung gestellt werden.
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beitsbedingungen zu vereinbaren. Vielleicht dient es der Klarheit, wenn der Begri�

\Fl�achentarifvertrag" durch \Rahmentarifvertrag" (RTV) ersetzt wird.

Selbstverst�andlich ist es mit einer blo�en Umbenennung nicht getan, sondern der

RTV mu� allf�alligen Flexibilit�atserfordernissen gen�ugen. Wirksame �O�nungsklau-

seln werden hierf�ur vielfach als geeigneter Ansatzpunkt angesehen. Dieser Beitrag

enth�alt nicht nur einen Vorschlag zu deren institutioneller Ausgestaltung, sondern

er pr�uft zudem in einer theoretischen Analyse, welche Wirkungen eine spezielle Va-

riante einer �O�nungsklausel auf Lohnh�ohe und Besch�aftigung haben kann und zwar

in den Grenzen eines theoretischen Modells, welches �Uberlegungen zum Zentralisie-

rungsgrad von Lohnverhandlungen mit solchen zum Insider{Outsider{Verhalten ver-

bindet. Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen �O�nungsklausel und Lohnh�ohe

ergibt sich einerseits eine zus�atzliche Flexibilit�at. Andererseits ist jedoch festzuhal-

ten, die Gewerkschaften im RTV einen Anreiz haben, h�ohere L�ohne als im FTV

aushandeln. Intuitiv folgt dies aus der �Uberlegung, da� die Gewerkschaften ana-

log zur Produktpreisdi�erenzierung eine Art \Lohndi�erenzierung" betreiben: Sie

sch�opfen gr�o�ere Verteilungsspielr�aume bei ertragsstarken Unternehmen in der Ge-

wi�heit ab, da� bei den �ubrigen Unternehmen z�ugige Nachverhandlungen mit dem

Ergebnis niedrigerer Lohnabschl�usse m�oglich sind. Aufgrund dieser M�oglichkeit der

\Lohndi�erenzierung" ist aus theoretischer Sicht der partialanalytisch zu erwartende

positive Besch�aftigungse�ekt von �O�nungsklauseln nicht eindeutig. Ebenso wenig ist

es m�oglich, aus theoretischer Sicht auf eine Vorteilhaftigkeit eines RTV im Vergleich

zu Firmentarifvertr�agen (oder umgekehrt) hinsichtlich der Besch�aftigungswirkungen

zu schlie�en.

Der Bef�urchtung, da� bei entsprechend niedrigen Kosten der Nachverhandlungen

die Gewerkschaften die L�ohne extrem hoch ansetzen, steht das eigene Organisati-

onsinteresse der Gewerkschaften gegen�uber, denn auf der betrieblichen Ebene ist der

Einu� der Gewerkschaften sehr viel geringer und er w�urde bei Nachverhandlungen

gr�o�eren Umfangs weiter zur�uckgehen. Gleichwohl warnen die Ergebnisse der theo-

retischen Analyse vor einseitig euphorischen Einlassungen �uber die Wirkung von
�O�nungsklauseln auf die Lohnh�ohe und vor allem auf die Besch�aftigungsh�ohe. Ein

informierterer Vergleich zwischen verschiedenen Lohnverhandlungsszenarien kann

daher nur auf einer empirischen �Uberpr�ufung der hier diskutierten theoretischen

Aspekte beruhen.
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